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2. Abschnitt — Straftaten

gegen den Gesundheits- und Arbeitsschutz §194

6. Der schwere Fall der V erletzung der Bestim m ungen des G esund
heits- und Arbeitsschutzes (Abs. 3) ist ein besonders schweres fah r

lässiges Vergehen (§ 1 Abs. 2).
E r liegt vor, w enn durch die Tat

— der Tod m ehrerer Menschen, das können bereits zwei sein, herbei
geführt w ird  (Ziff. 1) oder

— eine Tötung durch eine besondere Schwere der fahrlässigen Schuld 
verursacht w ird  (Ziff. 2).
Eine rücksichtslose Verletzung seiner Pflichten nach Abs. 3 Ziff. 2 liegt 

vor, w enn der T äter sich in  voller K enntnis der sich aus seinem  V er
halten  ergebenden G efahren über die ihm  obliegenden Pflichten zur 
Durchsetzung und D urchführung der Bestim m ungen des G esundheits
und A rbeitsschutzes bew ußt hinwegsetzt.

Seine Sorgfaltspflichten im  gesellschaftlichen Zusam m enleben ver
letzt der T äter z. B. dann in verantwortungsloser Weise, w enn die fah r
lässige Tötung au f einer unbew ußten Pflichtverletzung beruht, die A us
druck einer besonders verantw ortungslosen und gleichgültigen H altung 
ist (vgl. § 114 Anm. 2).

§ 194
Gefährdung der Gebrauchssicherheit

Wer als Leiter eines Produktions-, Handels-, Reparatur
oder Dienstleistungsbetriebes oder eines Bereiches dieser Be
triebe oder als Verantwortlicher für die Kontrolle und Prü
fung Erzeugnisse herstellen läßt, abnimmt, ausliefert oder Ar
beiten leistet oder abnimmt, ohne daß dabei die Gebrauchs
sicherheit solcher Erzeugnisse oder bearbeiteter Gegenstände 
gewährleistet wird und dadurch trotz ordnungsgemäßen Um
gangs unmittelbare Gefahren für das Leben oder die Gesund
heit von Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

1. D ieser T atbestand ist in das StGB neu aufgenom m en worden. Er 
richtet sich gegen Fälle besonders verantw ortungsloser A ußeracht

lassung der Gewährleistung der Gebrauchssicherheit von Erzeugnissen. 
Seine A ufgabe besteht jedoch nicht darin, a lle  Fälle nichtqualitätsgerechter 
Produktion m it S trafe zu bedrohen.

2. Der T atbestand erfaß t einen bestim m ten verantwortlichen Personen
kreis, näm lich die Leiter von Produktions-, Handels-, R eparatu r

oder D ienstleistungsbetrieben oder eines Bereiches oder die V erantw ort
lichen fü r K ontrolle und Prüfung, d. h. diejenigen, die aufgrund ih rer 
Funktion und Stellung im  A rbeitsprozeß dazu verpflichtet und en tspre
chend ih rer fachlichen Q ualifikation auch in der Lage sind, den E in tritt 
von G efahren zu erkennen und zu verhindern.


